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Aus den verschiedenen Bestimmungen «Besondere Vorschriften» greifen wir heraus:

Art. 90. An Wehrmänner in Kasernen können außer Aepfein auch andere Früchte sowie /eicht
uerderfeZiche A/ahrungsmitteZ gesandt werden, wenn sie in Kisten oder sonstwie zweckmäßig uer-
packt sind.

Art. 91. Die Wehrmänner dürfen die FeZdpost nicht dazu ienützen, um sic/r Kleidungsstücke und
Ausrüstungsgegenstände und anderes Don Kanfonnemenf zu Kantonnemenf nachführen zu Zassen.

Können soZc/ie Sendungen den Aufgebern nic/if me/ir rechtzeitig ausge/iändigt werden, so sind sie

zu taxieren. Für unuermeidZicFe Nac/ifü/irung, z. F. für Gepäc/c, das uon den We/irmänner nicht
selber getragen werden kann, hat das Truppenkommando zu sorgen.

Art. 94. Pakete an und Don Truppen im FeZde müssen besonders sorgfältig und ZiaZtbar Derpackf
sein. Den Sendungen darf kein Bargeld beigeschlossen werden.

Art. 96. Sendungen aller Art an Wehrmänner im Dienst müssen in der Adresse folgende Angaben
enthalten: Grad, Name, Vorname und militärische Einteilung des Empfängers (Stab, Kompagnie,
Schwadron, Batterie usw.). Befindet sich der Empfänger in einer Schule oder einem Kurs, so tritt an
Stelle der Einteilung die Bezeichnung der Schule und Schuleinheit oder des Kurses.

Beispiele
/m Felddiensf: Im Kasernendienst: oder bei Verwendung einer Feldpostnummer:

Füs. Gerber Fritz Rekrut Egli Flans Kpl. Graber Ernst
1. Zug I. Kp., 2. Zug Feldpostnummer 507
Füs. Kp. 1/25 Inf. RS 3

Kaserne
Bern

Material (Wichtig für in FP eingeteilte Rechnungsführer). Art. 100 bestimmt:

Die von den Feldposten im Ortsdienst benötigten Handwagen werden von der Postverwaltung
unengeltlich zur Verfügung gestellt. Dagegen fallen die Kosten für deren Unterhalt und Instand-
Stellung zu Lasten der Dienstkasse.

Zum Schluß publizieren wir die Verfügung über die «Beschlagnahme von Militärpostsendungen».
Art. 132. Für die Beschlagnahme von Militärpostsendungen oder die Auskunft über den Postver-

kehr von Wehrmänner im Dienst gelten die Vorschriften des Dienstreglements.
Art. 133. Ohne ausdrückliche Ermächtigung der Postbehörde dürfen weder Postsendungen be-

schlagnahmt oder geöffnet werden, noch darf über den Postverkehr von Wehrmännern im Dienst
jemandem Auskunft gegeben werden.

Art. 134. Gesuche um Beschlagnahme oder Oeffnung von Postsendungen oder um Auskunft über
den Postverkehr von Wehrmänner sind schriftlich oder telegraphisch unter Angabe des Grundes
an den Feldpostchef oder, wenn der Postverkehr durch die Zivilpost geht, an die ihn vermittelnde
Poststelle zu richten. Hierauf werden sie der zuständigen Kreispostdirektion unterbreitet. Bis zur
Erledigung eines Gesuches sind die in Frage kommenden Postsendungen aufzuhalten.

Art. 135. Zur Einreichung der unter Artikel 134 erwähnten Gesuche sind zuständig:
die Militärgerichte;
die Offiziere der Heerespolizei;
die nach der Militärstrafgerichtsordnung mit untersuchungsrichterlichen Aufgaben betrauten

Offiziere (Art. 108 der Militärstrafgerichtsordnung). Aus dem MA 7/7954.

Verwaltung der Truppenkassen
Zum Aufsatz von Oberst R. Baumann in der Juli-Nummer des «Fourier» haben sich bereits einige

Rechnungsführer geäußert. Wir werden in einer der kommenden Nummern die verschiedenen Bei-
träge veröffentlichen. Unsern Lesern danken wir für Ihre Mitarbeit. RerZ.

Neue Reglemente
Am 1. 5. 1954 sind die «Vorschriften für den Motorwagendienst (MWD — 54)» 61.3 in Kraft

getreten. Wir werden die verschiedenen Punkte, die von speziellem Interesse für die Rechnungs-
führer sind, in der September-Ausgabe des «Fourier» behandeln.
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